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Bekanntmachung der Gemeinde Jürgenshagen
Informationsveranstaltung zumBauder zentralen
Ortsentwässerungsanlage in Klein Sien

Die Eurawasser GmbH und der Abwasserzweckverband führen
am 25.07.2003 in der Sporthalle Klein Sien eine
Informationsveranstaltung zur 2003 geplanten
Baumaßnahme

„Ortsentwässerungsanlage Klein Sien" durch.
An diesem Tag können in der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr die Bürger
der Gemeinde in die Baupläne Einsicht nehmen. Die Vertreter der
Eurawasser GmbH und der WAZ sind für alle Fragen der Bürger offen.

Schmidt, Bürgermeisterin
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Amtlicher Bekanntmachungsteil

Bekanntmachung
der Gemeinde Zepelin:
Änderung des Bebauungsplanes Nr.1
„Hebammenacker" der Gemeinde Zepelin

BM 113111

Die Gemeindevertretung Zepelin hat am 27.03.2003 die 1.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 �Ä�+�H�E�D�P�P�H�Q�D�F�N�H�U��
beschlossen.
Die Änderung beinhaltet die ersatzlose Streichung der im
Teil B Text definierten gestalterischen Festsetzungen Nr. 3
- �Ä�1�H�E�H�Q�J�H�E�l�X�G�H���K�D�E�H�Q���V�L�F�K���L�Q���'�D�F�K�I�R�U�P���X�Q�G

Fassadengestaltung dem Haupthaus anzupassen" -
und Nr. 4
- �Ä�'�L�H���+ �l�X �V�H�U���V�L�Q�G���P�L�W���G�H�P���* �L�H�E�H�O���S�D�U�D�O�O�H�O���]�X �U���/�l�Q �J�V��

achse der Parzellen anzuordnen, zur Westgrenze des
Grundstücks ist das Mindestmaß von 3 in bei Einzel-
bebauung einzuhalten." -

Dieser Beschluss wird hiermit ortsüblich bekanntgemacht.

Der Bebauungsplan tritt am Tag nach der Bekanntmachung in
Kraft. Jedermann kann den genehmigten Bebauungsplan und die
Begründung dazu ab diesem Tag im Amt Bützow-Land, Bahnhof-
straße 33a in 18246 Bützow, während der Dienststunden einsehen
und über den Inhalt Auskunft verlangen. Eine Verletzung der im
§ 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfagrens- und
Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit der Bekanntmachung schriftlich gegenüber der
Gemeinde geltend gemacht worden ist. Mängel der Abwägung
sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb sieben Jahre seit
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215
Abs. 1 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
und § 246a Abs. 1 Nr. 9 BauGB über die fristgemäße
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe
in eine bisherige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Zepelin, den 02.07.2003 Voigt, Bürgermeister

Die Ortsvertreter der Gemeinde
Zepelin, Ortsteil 0 et t elin geben
bekannt!
II» IBM MIM MEI MIO BM 1111•1 111131

Ab sofort ist das Ablegen von Brennmaterial
und anderen Stoffen auf dem Brennplatz des Ortes unter-
sagt .
Die Fläche ist Eigentum der BVVG. Der BVVG soll die Fläche in
einem sauberen Zustand übergeben werden.

Die Ausweisung einesneuen Brennplatzes
erfolgt in absehbarer Zeit.

Wir erwarten von allen Bürgern, dass sie diesen
Hinweis befolgen.


